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Bundesministerium 
für Verkehr, 

Innovation und Technologie 
 
 

Straße und Luft 
 

 
An die  
Wirtschaftskammer Österreich 
Verkehrspolitische Abteilung 
zH. Herrn Dr. Michael Grubmann 
 

    Wien, am 20. Oktober 2006  
 

 
 
Betreff: Aufschrift für Winterreifen und Spezialreifen 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Grubmann! 
 
 
Bezugnehmend auf Ihre telefonische Anfrage vom 19.10.2006, welche Aufschriften 
Winterreifen und Spezialreifen aufweisen müssen, darf das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie Folgendes mitteilen: 
 
Gem. § 102 Abs. 8a Kraftfahrgesetz (KFG) darf während des Zeitraumes von jeweils 15. 
November bis 15. März der Lenker ein Kraftfahrzeug der Klassen M2, M3, N2, und N3 
sowie ein von solchen Fahrzeugen abgeleitetes Kraftfahrzeug nur verwenden, wenn 
zumindest an den Rädern einer Antriebsachse Winterreifen (für die Verwendung als 
Schnee- und Matschreifen bestimmte Reifen mit entsprechender Profiltiefe) angebracht 
sind. Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt oder aufgrund ihres 
Verwendungszwecks Reifen mit der Verwendungsbestimmung „spezial“ angebracht sind. 
 
Als Winterreifen können nur solche anerkannt werden, die der ECE-Regelung Nr. 54 
entsprechen.  
Diese Reifen müssen gem. Punkt 3.1.5 der ECE-Regelung Nr. 54 die Aufschrift „M + S“ 
oder „M.S.“ oder „M & S“ aufweisen.  
 
Spezialreifen sind gemäß Punkt 2.2.2 der ECE-Regelung Nr. 54 Reifen, die für 
wechselnden Einsatz sowohl auf der Straße als auch im Gelände oder für besondere 
Zwecke vorgesehen sind. 
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Diese müssen gemäß Punkt 3.1.12 der ECE-Regelung Nr. 54 die Angabe „ET“, „ML“ oder 
„MPT“ aufweisen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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